
Eintragung ins 
Vereinsregister    

Geschrieben von Michaela Hackenberg     

Mittwoch, 08 Februar 2006  

Damit alles seine Ordnung hat, muss ein Verein in das amtliche Vereingsregister eingetragen werden. 
Dazu benötigt ein Notar die Satzung sowie das Protokoll der Gründungsversammlung mit den 
Originalunterschriften aller Gründungsmitglieder, um bei einem Notar die Eintragung in das 
Vereinsregister beantragen zu dürfen.  

An einem schönen Dienstagmittag machte sich Frau Hackenberg dann auf, Herrn Decka beim Notar 
Bölje zu treffen. In freundlicher und lockerer Atmoshäre wurde die Indentität der Vetreter des 
Solarvereins festgestellt und sodann verlesen, was vom Notar beurkundet in das Vereinsregister 
aufgenommen werden sollte. 
  


